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Pressemitteilung 
der Gemeinde Murgenthal 

 
Gemeindeversammlungsbeschlüsse 
 
An der Einwohnergemeindeversammlung vom 25. November 2016 nahmen 103 von 
1'947 Stimmberechtigten teil, was einer Stimmbeteiligung von 5,3 % entspricht. Es wur-
den folgende Beschlüsse gefasst: 
 
1. Genehmigung des Protokolls der Versammlung vom 3. Juni 2016. 
 
2. Genehmigung folgender Kreditabrechnungen: 
 a) Erschliessung Fichtenstrasse-Chaletweg 
 b) Umsetzung Schulraumplanung 
 c) Erneuerung Wasserleitung Frohburgweg 
 d) Unterhalts- und Werterhaltungskonzept für gemeindeeigene Liegenschaften 

 e) Feuerwehr-Rüstwagen 
 
3. Genehmigung des Verpflichtungskredites über Fr. 110'000.00 für die Erneuerung 

der Steuerungsanlagen der Wasserversorgung. 
 
4. Genehmigung des Verpflichtungskredits über Fr. 394'200.00 für das Ersetzen einer 

Kanalisationsleitung in der Roggenstrasse. 
 
5. Genehmigung des Verpflichtungskredits über Fr. 67'000.00 für eine Tempo-30-Zone 

im Gebiet Riken – Friedau. 
 
6. Zustimmung zur Änderung von § 11 Abs. 1 lit. a Gemeindeordnung (Reduktion der 

Zahl der Schulpflege-Mitglieder von fünf auf drei) und von § 11 Abs. 2 Gemeinde-
ordnung (Übergangsbestimmung). 

 
7. Zustimmung zur Änderung des § 15 Abs. 1 und 2 der Gemeindeordnung: 
 Die vorgeschriebenen Veröffentlichungen der Gemeinde erfolgen in dem vom 

Gemeinderat bestimmten Publikationsorgan. Die Einzelheiten sind vom Gemeinde-
rat in einem Reglement festzulegen. 

 
8. Genehmigung des Voranschlages 2017 mit einem Gemeindesteuerfuss von 118 %. 
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An der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 25. November 2016 nahmen 20 von 
192 Stimmberechtigten teil, was einer Stimmbeteiligung von 10,4 % entspricht. Es wur-
den folgende Beschlüsse gefasst: 
 
1. Genehmigung des Protokolls der Versammlung vom 31. Mai 2016. 
 
2. Genehmigung des Voranschlages 2017. 
 
 
Die Beschlüsse 1 bis 5 und 8 der Einwohnergemeindeversammlung sowie alle Beschlüsse 
der Ortsbürgergemeindeversammlung unterstehen dem fakultativen Referendum. Die 
Referendumsfrist läuft 30 Tage nach der offiziellen Publikation im Amtsblatt des Kantons 
Aargau ab, d. h. am 3. Januar 2017. Für das Zustandekommen des Referendums sind 
gemäss Gemeindeordnung die Unterschriften von 1/5 (Einwohnergemeinde) bzw. 1/10 
(Ortsbürgergemeinde) der Stimmberechtigten erforderlich. 
 
 
Alle Beschlüsse wurden ohne eigentliche Diskussion gefasst. Zu Traktandum 5 (Tempo-
30-Zone) äusserte sich ein Stimmberechtigter befürwortend. Die Abstimmung fiel dann 
mit 63 Ja- zu 29 Nein-Stimmen deutlich aus. Bei Traktandum 6 (Reduktion der Mitglie-
derzahl der Schulpflege) warb der Schulpflegepräsident für die Annahme des Antrags.  
 
 
Kontakt 

 
Rolf Wernli 
Gemeindeschreiber 
Gemeindekanzlei Murgenthal 
Hauptstrasse 46 
4853 Murgenthal 
Telefon 062 917 00 10 
NATEL 077 413 84 64 
rolf.wernli@murgenthal.ch 
 
Murgenthal, 25. November 2016 
 


